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Bekanntmachungen 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Jöhstadt für 
das Haushaltsjahr 2022 
Bekanntmachung der Betriebskosten 2021 der 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Jöhstadt 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
 

Beschlüsse der 34. Sitzung des Stadtrates der Stadt Jöhstadt 
am 02. Juni 2022 

 
  



Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Jöhstadt 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner Sitzung am 07. April 2022 die Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. 
Im Haushaltsbescheid mit Schreiben vom 16. Juni 2022 hat das Landratsamt Erzgebirgskreis 
die Haushaltssatzung unter einer Auflage nicht beanstandet. 
 
Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite i. H. v. 1.500.000 EUR wird unter Auflage genehmigt. 
 
 
Der Haushaltsplan der Stadt Jöhstadt für das Haushaltsjahr 2022 liegt in der Zeit  
 

vom 04. Juli 2022 bis einschließlich 15. Juli 2022 
 
öffentlich zur Einsichtnahme in der Abteilung Finanzen im Rathaus Jöhstadt an den 
Arbeitstagen während folgender Zeiten aus: 
 
Montag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
Der Haushaltsplan der Stadt Jöhstadt für das Haushaltsjahr 2022 wird mit der öffentlichen 
Bekanntmachung zusätzlich auf 
 
https://www.joehstadt.de/content/rathaus/satzungen/ 
 
elektronisch zur Verfügung gestellt. 
 
 
Jöhstadt, 7. 2022 
 
 
 
A. Zinn 
Bürgermeister     Siegel 
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Hinweise nach § 4 Abs. 4 SächsGemO 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
SächsGemO beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn: 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
 
Jöhstadt, 7. 2022 
 
 
 
A. Zinn 
Bürgermeister     Siegel 
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Bekanntmachung der Betriebskosten 2021 
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Jöhstadt 

 
 
Nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG sind die Gemeinden verpflichtet, für das vergangene Jahr die 
durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart (Kinderkrippe, 
Kindergarten, Hort) zu ermitteln und bekannt zu machen. 
 
Die Betriebskosten setzen sich aus den erforderlichen Personalkosten sowie den Sachkosten 
zusammen.  
 
 
Jöhstadt, 7. 2022 
 
 
 
A. Zinn 
Bürgermeister  
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Bekanntgabe der Beschlüsse 
der 34. Sitzung des Stadtrates am 02. Juni 2022 

 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 02. Juni 2022 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschluss Nr. 375: 
 
Die Stadt Jöhstadt ist mit dem Inhalt der vorliegenden LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) für 
die Region Annaberger Land in der Förderperiode 2023 - 2027 einverstanden und wird sich an 
ihrer Umsetzung beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 376: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, die Eintrittspreise der Freibäder der Stadt Jöhstadt 
wie folgt anzupassen:  
 

 Preis 2022 
Tageskarte Erwachsene 4,00 €  
Tageskarte Kinder 2,00 €  
Gruppe Erwachsene 3,50 €  
Gruppe Kinder 1,50 €  
Abend Erwachsene 3,00 €  
Abend Kinder 1,50 €  
Jahreskarte Erwachsene 45,00 €  
Jahreskarte Kinder 30,00 €  
Familienkarte 2022 10,00 € 2 Erwachsene + 2 Kinder 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
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Beschluss Nr. 377: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, das Los 20 Elektroinstallationsarbeiten für den 
Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Jöhstadt OT Steinbach an die Firma Unger Elektro-
Anlagenbau GmbH, Karlstraße 11 in 09456 Annaberg-Buchholz in Höhe von 143.985,11 € 
brutto zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 378: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, der Bauanfrage vom 26.04.2022 mit dem AZ: 
01119-2022-71 von Telefónica Germany GmbH & Co. OHG vertreten durch die Abel Mobilfunk 
GmbH & Co. KG, Miriam Kohlmeier Trostberger Straße 6 in 84549 Engelsberg gemäß § 36 
BauGB und § 69 SächsBO mit dem Inhalt der Errichtung einer (temporären) Sende- und 
Empfangsstation für das Mobilfunknetz der Telefónica als abgespannter teleskopierbarer 
Antennenträger auf einem mobilen Technikcontainer befristet bis zum 31.12.2023 auf dem 
Grundstück Flurstück 762 der Gemarkung Jöhstadt in 09477 Jöhstadt das gemeindliche 
Einvernehmen zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 379: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, der Bauvoranfrage vom 28.04.2022 mit dem AZ: 
01236-2022-71 von Tilo Meyer & Riccardo König GbR vertreten durch Herrn Riccardo König 
Stöckerstraße 2 in 14641 Nauen gemäß § 36 BauGB und § 69 SächsBO mit dem Inhalt der 
Errichtung einer Photovoltaikanlage mit ca. 10.000 qm Größe in 09477 Jöhstadt OT 
Schmalzgrube Am Hammerwerk, Gemarkung Schmalzgrube, Flurstücke 33/8 und 33/11 das 
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 10 0 2 0 
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Beschluss Nr. 380: 
 
Der Stadtrat beschließt, an den Antragsteller Herrn Sven Himmel, Jöhstadt, eine Teilfläche von 
ca. 200 m² des Flurstücks 480/5 der Gemarkung Jöhstadt zum Preis von 17 €/m² zuzüglich 
Abwasserbeitrag in Höhe von 864,00 € (ca. 200 m² x 1,5 x 2,88) zu verkaufen. Bei der 
Vermessung ist die Zuwegungsfläche von ca. 1,70 m ab Lichtschrank zu ermöglichen. Die 
Grunddienstbarkeit Trafostation wird vom Erwerber übernommen. Die Sicherung und der 
Zugang zum kommunalen Lichtschrank für die Stadt Jöhstadt werden als Grunddienstbarkeit 
eingetragen. Die zur Durchführung des Vertrages anfallenden Kosten inkl. Vermessungskosten 
werden vom Erwerber getragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 381: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass bei dem Grundstückskaufvertrag über das Flurstück 15 a der 
Gemarkung Oberschmiedeberg ein Vorkaufsrecht nach allen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften nicht ausgeübt werden kann. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 382: 
 
Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m. § 73 Abs. 5 die 
Annahme der Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 5.100,00 € mit der Weiterleitung an den 
entsprechenden Empfänger. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

14 12 12 0 0 0 
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Jöhstadt, den 7.  2022 
 
 
 
André Zinn 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 

 
Herausgeber: Stadt Jöhstadt, Markt 185, 09477 Jöhstadt 
Verantwortlich: Bürgermeister André Zinn 
Redaktion: Stadtverwaltung Jöhstadt 
Erscheinungsintervall:  nach Erfordernis 
 

 

Seite 13 von 13


